
Rechtssache T-119/89

René Teissonnière
gegen

Kommission der Europäischen Gemeinschaften

„Unzulässigkeit"

Beschluß des Gerichts (Fünfte Kammer) vom 14. Dezember 1989 8

Leitsätze des Beschlusses

1. Beamte — Klage — Rechtsschlitzinteresse — Entscheidung über potentielle Ruhegehaltsan-
sprüche
(Beamtenstatut, Artikel 91)

2. Beamte — Klage — Beschwerende Maßnahme — Kriterien — Begründung der Maßnahme
(Beamtenstatut, Artikel 90 und 91)

3. Beamte — Klage — Beschwerende Maßnahme — Begriff— Vorbereitende Maßnahme —
Ausschluß
(Beamtenstatut, Artikel 90 und 91)

4. Beamte — Klage — Vorherige Verwaltungsbeschwerde — Fristen — Zwingendes Recht
(Beamtenstatut, Artikel 90 und 91)

1. Zwar sind die Ruhegehaltsansprüche vor
der Versetzung in den Ruhestand, einem
zukünftigen ungewissen Ereignis, ledig
lich potentielle, in täglicher Entstehung
begriffene Rechte, es liegt jedoch auch
auf der Hand, daß eine Verwaltungs
maßnahme, mit der beschlossen wird,
daß eine Dienstzeit nicht bei der Berech
nung der ruhegehaltsfähigen Dienstjahre
berücksichtigt werden kann, oder eine
Entscheidung, mit der der Antrag auf
Verbesserung des Dienstalters gemäß Ar

tikel 5 des Anhangs VIII des Statuts ab
gelehnt wird, die Rechtsstellung des Be
troffenen sofort und unmittelbar berührt,
auch wenn diese Maßnahme erst später
zur Durchführung gelangt. Der Beamte
besitzt also grundsätzlich ein berechtig
tes, bestehendes und gegenwärtiges In
teresse daran, gegen eine derartige Maß
nahme gerichtlich vorzugehen.

2. Im Rahmen einer fortlaufenden Diskus
sion zwischen einem Organ und einem
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Beamten ist dieser berechtigt, einen Mei
nungsaustausch erst dann als endgültige
Stellungnahme der Verwaltung anzuse
hen, wenn er das erste Schreiben von ihr
erhält, das eine Begründung dieser Stel
lungnahme enthält. Erst in diesem Zeit
punkt ist er verpflichtet, eine Beschwerde
innerhalb der im Statut vorgesehenen
Fristen einzulegen.

3. Eine Klage ist unzulässig, wenn sie gegen
eine vorbereitende Maßnahme, insbeson
dere eine solche, die in die Kategorie der
Verwaltungsauskünfte fällt, gerichtet ist,
da sie auf eine spätere Maßnahme mit
Entscheidungscharakter verweist oder
nicht von einer Anstellungsbehörde ge
troffen worden ist.

Ein an einen Beamten gerichtetes Schrei
ben hat insbesondere dann keinen Ent
scheidungscharakter, wenn der Verfasser
dieses Schreibens bestrebt war, den Be
treffenden ausdrücklich darauf aufmerk
sam zu machen, daß die ihm übermittel
ten Ruhegehaltsberechnungen bloßen
Hinweischarakter hätten und später noch
bestätigt werden müßten.

4. Die in den Artikeln 90 und 91 des Statuts
festgelegten Beschwerde- und Klagefri
sten sind zwingendes Recht und stehen
nicht zur Disposition der Parteien oder
des Gerichts, da sie zur Gewährleistung
der Klarheit und Sicherheit der Rechts
verhältnisse eingeführt wurden.

BESCHLUSS DES GERICHTS ERSTER INSTANZ (Fünfte Kammer)
14. Dezember 1989 *

In der Rechtssache T-l 19/89

René Teissonnière, Beamter der Kommission der Europäischen Gemeinschaften,
wohnhaft in Dakar (Senegal), Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Edmond Le
brun, Brüssel, Zustellungsbevollmächtigter: Rechtsanwalt T. Biever, 83, boulevard
Grande-Duchesse-Charlotte, Luxemburg,

Kläger,

* Verfahrenssprache: Französisch.
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